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Werte Vereinsmitglieder 

Nachfolgende Information vom Jagdinspektorat geben wir gerne an euch weiter. Es betrifft die 

Waldgrenze, welche bezüglich des nächtlichen Jagdverbots, massgebend ist. 

Definition Wald 

Seit dem 1. Februar 2025 gilt das vom Bund erlassene nächtliche Jagdverbot im Wald (Art. 3ter 

Abs. 1 JSV). Weiterhin erlaubt ist die Passjagd auf Haarraubwild.  

Im Geoportal, unter folgendem Link ist die Karte mit den massgebenden Waldgrenzen des Amtes 

für Wald und Naturgefahren des Kantons Bern einsehbar. 

 

Allzeit Glück i Louf 

Roland Käser 

Sekretär / Jungjagende      
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Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren und Gönnern! 
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